


Wir haben die in Betracht kommenden Interessen an der Erteilung der begehrten Information einerseits 

und an der Geheimhaltung der Information andererseits gegeneinander abgewogen und erteilen Ihnen 

nach Abklärung mit der zuständigen Fachabteilung die Information wie folgt: 

Der Klimaneutralitätsfahrplan befindet sich derzeit in der Finalisierung. Sobald dieser fertiggestellt ist, 

wird er dem Gemeinderat vorgelegt werden. Geplant ist eine Beschlussfassung in der Sitzung des Ge­ 

meinderates am 26.6.2026. Danach soll der Klimaneutralitätsfahrplan auf der Website veröffentlicht 

werden. Nach der Beschlussfassung im Gemeinderat wird die Leistungserbringung der FFG vorgelegt. 

Die Leistungserbringung wird nicht durch die Stadtgemeinde, sondern durch die FFG überprüft. Mit der 

Auszahlung des Restbetrages wird nach Abschluss des Projektes gerechnet. Nähere Informationen liegen 

derzeit nicht vor. 

Da der Klimaneutralitätsfahrplan noch in Vorbereitung ist und das Projekt noch nicht abgeschlossen ist, 

sondern die Überprüfung und die Evaluierung des Projektes durch die FFG noch aussteht, liegt daher 

zum Zeitpunkt der Anfrage noch keine Information iSd § 2 Abs. 1 IFG vor und wird daher die Förderver­ 

einbarung nicht zur Verfügung gestellt. 

Wir gehen davon aus, dass Ihr Informationsbegehren damit vollständig beantwortet ist. 
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